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Angaben zum Auszubildenden 

 

Name 
 

Vorname 
 

Geburtsdatum  Nationalität  

Geburtsort  Heimatort  

Lizenznummer  

Adresse  

PLZ Ort  

E-Mail  

Telefon P/G 
 

Telefon M  

 
 
 

Copyright 
 
Dieses TM ist Teil der Deklaration der DTO des Schweizerischen Ballonverbands SBAV («Swiss Ballooning Academy» oder 
«SBA») gemäss Verordnung (EU) 2018/1119 der Europäischen Kommission vom 11.07.2018 (Part-DTO).  
 
Das Copyright dieses TM liegt allein bei der SBA. Sämtliche Inhalte unterliegen u.a. auch aus Gründen der Konsistenz und 
Konformität dem Urheberrecht der SBA. Das Kopieren und die Verwendung der Daten und Inhalten in jeglicher Form durch 
Dritte ist untersagt. Ebenso ist es ausdrücklich nicht gestattet, diese Dokumente einzeln oder als Ganzes oder Einträge daraus 
in Teilen für den Einsatz in anderen Publikationen, Portalen, Datenbanken oder Webseiten elektronisch oder grafisch zu kopie-
ren oder zu verändern und zu verwerten. Die Bearbeitung der Originaldatei ist nur angeschlossenen Clubs (siehe Ziffer 2.5 des 
DTO-Handbuchs) gestattet, welche das Dokument von der SBA erhalten haben. Allfällige Ausnahmen bedürfen der ausdrückli-
chen Zustimmung der SBA. Durch die Nutzung dieses Dokuments anerkennt ein Nutzer diese Copyrightbestimmungen. 
 
Aus Gründen der Lesbarkeit wird darauf verzichtet, parallel männliche und weibliche Formulierungen zu verwenden, nichtsdesto-
weniger beziehen sich die Angaben auf Angehörige aller Geschlechter. 
 
Die deutschsprachige Version dieses TM ist verbindlich, allfällige Übersetzungen auf Französisch und/oder Italienisch dienen nur 
der Vereinfachung der Ausbildung in diesen Landessprachen und werden nicht gemäss DTO.GEN.230(c) dem BAZL zur Geneh-
migung vorgelegt. Bei Widersprüchen gilt die genehmigte deutschsprachige Version. 
 
Der Inhalt dieses TM ersetzt keinerlei Betriebsdokumente oder Verfahren, die von Luftfahrtbehörden, Ballon- und Avionikherstel-
lern oder vom Halter bzw. Betreiber eines Schulballons herausgegeben wurden. Es darf nicht als Anweisung für die Durchführung 
einer bestimmten Fahrt ausgelegt werden. 
 
Veröffentlicht durch: Swiss Ballooning Academy 

Schweizerischer Ballonverband SBAV 
Fédération Suisse d’Aérostation FSA 
c/o Aero-Club der Schweiz 
Lidostrasse 5 | 6006 Luzern 
welcome@swissballooningacademy.ch 
swissballooningacademy.ch 

 
Korrektur- und Verbesserungshinweise sind bitte an acm@swissballooningacademy.ch zu senden. 
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1 Grundlagen  
Teil 1 REV0 / 27.12.2020 

 

1.1 Allgemeine Grundlagen  
1.1 REV0 / 27.12.2020 

 
Dieses Ausbildungsprogramm (Training Manual oder Syllabus, TM) entspricht DTO.GEN.110(a)(4)(d) 
und DTO.GEN.230. Es beruht auf folgenden Grundlagen (bei EASA-Rechtssetzungsakten jeweils die 

konsolidierte/aktuelle Version beachten): 
- Verordnung (EG) Nr. 216/2008 (EASA-Grundverordnung) 
- Verordnung (EU) 2018/1119 der Kommission vom 11.07.2018 mit zugehörigen AMC/GM 

(EASA Part-DTO) 
- Verordnung (EU) Nr. 1178/2011 (EASA Part-FCL) 
- Durchführungsverordnung (EU) 2020/357 der Kommission vom 04.03.2020 zur Änderung der 

Verordnung (EU) 2018/395 in Bezug auf Ballonpilotenlizenzen (EASA Part-BFCL) 
- AMC/GM to Part-BFCL, Ausgabe 1, 18.03.2020, mit ED Decision 2020/003/R und zugehöriger 

Explanatory Note zu ED Decision 2020/003/R 
- Entscheid Nr. 2011/013/R (CS-31HB) des ED EASA vom 05.12.2011 
- Verordnung (EU) Nr. 1321/2014 (EASA Part-M) 
- Entscheidung Nr. 2011/016/R mit Explanatory Note und Annex (AMC/GM zu Part-FCL) des 

ED EASA vom 15.12.2011 
- Durchführungsverordnung (EU) Nr. 923/2012 und Durchführungsverordnung (EU) 

Nr. 2016/1185 (SERA) 
- Verordnung (EU) Nr. 376/2014 (Meldeverordnung) und Durchführungsverordnung (EU) 

2015/1018 
- Verordnung (EU) Nr. 2018/395 (EASA Part-BOP) 
- Weitere ergänzende Weisungen und Richtlinien des BAZL 

 
Sofern vorhanden, wird geraten, die jeweils aktuellen «Easy Access Rules» der EASA zu Rate zu 
ziehen, die in ihren Regelungsbereichen immer die jeweils aktuellen Bestimmungen inklusive den 
anwendbaren AMC und GM enthalten, insbesondere: 

- Balloon Rule Book (enthält Part-BOP, Part-BFCL, CS-31GB und CS-31HB, inklusive AMC/GM) 
- Part-DTO (enthält Part-DTO, inklusive IR, AMC und GM) 
- SERA (enthält SERA, inklusive AMC/GM) 
- Part-FCL und Aircrew (enthält Part-FCL, inklusive AMC/GM und ED) 
- Continuing Airworthiness (enthält Part M etc.) 
- Medical Rule Book (enthält Part-MED etc.) 

 
Parallel zur europäischen Gesetzgebung sind die anwendbaren Bestimmungen der nationalen Ge-
setzgebung zu beachten, die in der Schweiz insbesondere in folgenden Erlassen enthalten sind: 

- Bundesgesetz über die Luftfahrt (SR 748.0, Luftfahrtgesetz, LFG) 
- Verordnung über die Luftfahrt (SR 748.01, Luftfahrtverordnung, LFV) 
- Verordnung des UVEK über die Verkehrsregeln für Luftfahrzeuge (SR 748.121.11, VRV-L) 
- Verordnung des UVEK über die Betriebsregeln im gewerbsmässigen Luftverkehr 

(SR 748.127.1, VBR I) 
- Verordnung über die Rechte und Pflichten des Kommandanten eines Luftfahrzeuges 

(SR 748.225.1, Kommandanten-VO) 
- Verordnung über die Sicherheitsuntersuchung von Zwischenfällen im Verkehrswesen 

(SR 742.161, VSZV) 
- Verordnung über das Abfliegen und Landen mit Luftfahrzeugen ausserhalb von Flugplätzen 

(SR 748.132.3; AuLaV) 
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1.2 Ausgewählte Bestimmungen betreffend Lizenzen  
1.2 REV0 / 27.12.2020 

 
Zu Informations- und Referenzzwecken werden hier die wesentlichsten Bestimmungen aus Part-BFCL 
wiedergegeben, soweit sie für die Ausbildung gemäss diesem Ausbildungsprogramm relevant sind: 
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2 Ziele, Voraussetzungen und Anrechnung  
Teil 2 REV0 / 27.12.2020 

 

2.1 Ziele der Ausbildung 
2.1 REV0 / 27.12.2020 
AMC1 DTO.GEN.230(a)(1); AMC1 BFCL.360(a)(1)(i) 

 
Dieses Ausbildungsprogramm soll die Grundlagen für ein inhaltlich und methodisch zielführende Wei-
terbildung der teilnehmenden FI(B) bei einer FI(B)-Auffrischungsschulung gemäss BFCL.360(a)(1)(i)  
und AMC1 BFCL.360(a)(1)(i) schaffen. 
 

 

2.2 Voraussetzungen  
2.2 REV0 / 27.12.2020 
AMC1 DTO.GEN230(a)(6); BFCL.360(a)(1)(i) 

 
Die Ausbildung setzt eine gültiges FI(B)-Berechtigung gemäss BFCL.315 mindestens für HB und ein 
gültiges medizinisches Tauglichkeitszeugnis voraus.  

 
 

2.3 Anrechnung  
2.3 REV0 / 27.12.2020 
AMC1 DTO.GEN230(a)(2) 

 

Bereits absolvierte Ausbildungsschritte bei einer anderen DTO oder ATO im In- oder Ausland können 
im Rahmen dieses Ausbildungsprogramms von einem Auszubildenden ganz oder teilweise angerech-
net werden, sofern (i) der Auszubildende die Belege über den Stand der Absolvierung der entspre-
chenden Ausbildungsschritte bei der vormaligen DTO oder ATO beibringt und (ii) der HT aufgrund des 
Antrags des ausbildenden FI(B) der SBA zur Überzeugung gelangt, dass die entsprechenden Fähig-

keiten vom Auszubildenden auch tatsächlich in genügendem Mass erworben und gefestigt sind. 
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3 Methodische Hinweise 
Teil 3 REV0 / 27.12.2020 

 

3.1 Zweck des TM  
3.1 REV0 / 27.12.2020  

 
Dieses Ausbildungsprogramm soll die Grundlagen für das zielführende und effektive Durchführen von 
FI(B)-Auffrischungsschulungen gemäss BFCL.360(a)(1)(i) und AMC1 BFCL.360(a)(1)(i) schaffen.  

 
Während der Ausbildung wird der Auszubildende auf gefährliche Verhaltensweisen und deren Auswir-
kungen auf die Flugsicherheit aufmerksam gemacht. Sicherheitsbewusstsein und Risikomanagement 
sind elementare Bestandteile jeder Flugausbildung. 
 

 

3.2 Struktur der Ausbildung  
3.2 REV0 / 27.12.2020 
AMC1 DTO.GEN230(a)(6)  

 
Bezüglich der inhaltlichen Gestaltung der Ausbildung sind die Vorgaben in AMC1 BFCL.360(a)(1)(i) 

und GM1 BFCL.360(a)(1)(i) zu berücksichtigen. Zudem wird in inhaltlicher Hinsicht auf ANH 720d (TM 
FI(B)-Ausbildung) verwiesen 
 
Alle Ausbildungsschritte umfassen zudem ausdrücklich die Anforderungen an den Auszubildenden, 
unter der Anweisung und fortlaufender Bestärkung durch den Instruktors die erforderlichen Fähigkei-

ten mit Bezug auf (i) gutes Urteilsvermögen und vorbildliches Verhalten als Ballonfahrer (good air-
manship) und (ii) bei praktischen Ausbildungen wirksame und ständige Luftraumbeobachtung zu ent-
wickeln und ständig zu verbessern (analog zu AMC2 BFCL.130(c)(2)). 
 
Das Absolvieren der FI(B)-Auffrischungsschulung wird durch Abgabe einer Kursbestätigung an die 

Teilnehmenden mittels Eintrag entsprechend ANH 432 DTO-HB im Logbuch des Auszubildenden 
bestätigt. 
 
 

3.3 Erlangen der Berechtigung(en) gemäss BFCL.315(a)(3) 
3.3 REV0 / 27.12.2020 

BFCL.315(a)(3) 

 
Für Inhaber von bestehenden FI(B)-Berechtigungen, die nicht über die erforderliche Ausbildung ge-
mäss BFCL.315(a)(3) verfügen, kann im Rahmen einer FI(B)-Auffrischungsschulung eine Zusatzaus-
bildung angeboten werden, die ausschliesslich auf den Lerninhalt gemäss AMC1 
BFCL.330(b)(2)(v)(Exercise 18) (Fesselaufstieg) und/oder AMC1 BFCL.330(b)(2)(v)(Exercise 19) 

(Nachtfahrt) reduziert ist. 
 
Die zusätzlich benötigte Zeit für diese Ausbildungen kann zu den Minimalzeiten für die Ausbildungen 
gemäss diesem TM zusätzlich erbracht werden. 
 

 

3.4 Ergänzende Lehrmittel  
3.4 REV0 / 27.12.2020 

 
Auf die folgenden Unterlagen und ergänzenden Lehrmittel wird bei den Ausbildungsschritten Bezug 
genommen und/oder sie werden zusätzlich zur Verwendung empfohlen: 

- Ron Jenkins, Handbook for Pilot Licensing Balloon & Airships, 2012  
- Theorie-Unterlagen (SBA) 
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- Sicherheitsstrategie der SBA (Kapitel 5.1 DTO-Handbuch) 
- Publikationen von Meteo Schweiz 
- Unterlagen des SFVS zu Teaching and Learning  
- Teil 1 von EASA EHEST Helicopter Flight Instructor Manual (nur Teil 1: Principles and Meth-

ods of Instruction)1  
- FAA Aviation Instructor's Handbook (ausgewählte Kapitel)2 
- CAA NZ Flight Instructor's Guide3 

Zusätzlich stehen für die theoretische und praktische Ausbildung eine Vielzahl von geeigneten Bü-
chern, Websites und Dokumenten zur Verfügung4. 
 

 

3.5 Zusätzliche Hinweise an die Instruktoren  
3.5 REV0 / 27.12.2020 
AMC1 BFCL.360(a)(1)(i) 

 
Um den Instruktoren die Vorbereitung auf eine FI(B)-Auffrischungsschulung gemäss AMC1 
BFCL.360(a)(1)(i) zu erleichtern, folgt hier eine Wiedergabe des dort aufgeführten Ausbildungsinhalts: 

 
a. Die FI(B)-Auffrischungsschulung sollte in Form eines Seminars durchgeführt werden.  
b. Solche Seminare sollten mindestens 1 Tag dauern (mit mindestens 6 Stunden Unterrichts-

zeit). Die Anwesenheit der Teilnehmer ist für die gesamte Dauer des Seminars erforderlich, 
einschliesslich Breakout-Gruppen und Workshops.  

c. Einige erfahrene FI(B)s, die derzeit mit der fliegerischen Ausbildung befasst sind und über ein 
praktisches, die über aktuelle Instruktionserfahrung, über ein praktisches Verständnis der An-
forderungen an die FI(B)-Auffrischungsschulung und über aktuelle methodische Fähigkeiten 
verfügen, sollen als Referenten in diese Seminare einbezogen werden.  

d. Das Teilnahmeformular (wie allenfalls vom BAZL vorgegeben) wird vom Organisator des Se-
minars ausgefüllt und unterschrieben. 

e. Der Inhalt der FI(B)-Auffrischungsschulung sollte aus folgenden Themen ausgewählt werden:  
a. Neue oder aktuelle Regeln oder Vorschriften, mit Schwerpunkt auf der Kenntnis von 

Part-BFCL und operationellen Vorschriften;  
b. Lehren und Lernen (pädagogisch-methodische Grundlagen);  
c. Instruktionstechniken;  
d. Rolle des Ausbilders;  
e. nationale Vorschriften (falls zutreffend);  
f. menschliche Faktoren;  
g. Flugsicherheit, Verhütung von Unfällen und Zwischenfällen;  
h. Airmanship;  
i. rechtliche Aspekte und Umsetzungsverfahren;  
j. navigatorische Fähigkeiten einschliesslich neuer oder aktueller Funknavigationshilfen;  
k. wetterbezogene Themen, einschliessich Verteilung von Wetterinformation; und 
l. zusätzliche Themen, wie von der zuständigen Behörde vorgegeben.  

 
1 https://www.easa.europa.eu/sites/default/files/dfu/Helicopter-Flight-Inst-Manual-2ND-JULY-2015-
FINAL.pdf 
2 
https://www.faa.gov/regulations_policies/handbooks_manuals/aviation/aviation_instructors_handbook/ 
3 
http://www.caa.co.za/Flight%20Instructor%20Guides/New%20Zealand%20Flight%20Instructor's%20G
uide.pdf 
4 Als Beispiele: (1) https://www.cfinotebook.net/lesson-plans/fundamentals-of-
instructing/fundamentals-of-instructing, (2) https://www.flightliteracy.com/certified-flight-instructor-cfi-
training/techniques-of-flight-instruction/, (3) https://www.brainscape.com/flashcards/techniques-of-
flight-instruction-5819641/packs/8855824, (4) http://studysoaring.stlsoar.org/foi.htm, (5) 
https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ905803.pdf 
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f. Formelle Ausbildungslektionen sollen eine Präsentationszeit von 45 Minuten und 15 Minuten 
für Fragen vorsehen. Für Breakout-Gruppen und Workshops wird der Einsatz von visuellen 
Hilfsmitteln (inklusive interaktive Videos und andere Lehrmittel, falls verfügbar).  
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4 Ausbildungsschritte 
Teil 4 REV0 / 27.12.2020 

AMC1 BFCL.360(a)(1)(i) 

 
Die gemäss Part-BFCL minimal zu absolvierenden Ausbildungsschritte sind die Folgenden: 
 

Nr. Thema Minimale Anzahl  
Durchführungen 
(BFCL.360(a)(1)(i)) 

1 FI(B)-Auffrischungsschulung 1 
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4.1 Ausbildungsinhalt FI(B)-Auffrischungsschulung 
4.1 REV0 / 27.12.2020 
AMC1 BFCL.360(a)(1)(i) 

 

1 Theoretische Ausbildungselemente 

  

Ausbildungsthemen Durchführung  

Periodische Auffrischungsschulung des erfordelichen 
Wissen für einen FI(B) 

Allenfalls zusätzliche Ausbildungsthemen gemäss AMC1 
BFCL.330(b)(2)(v)(Exercise 18) (Fesselaufstieg) und/ 
oder AMC1 BFCL.330(b)(2)(v)(Exercise 19) (Nachtfahrt) 
zum Erlangen der Berechtigung gemäss BFCL.315(a)(3) 

 Durchführung als Seminar mit einer Mindestdauer von einem 
Tag, wobei mindestens 6h Unterrichtszeit vorzusehen ist  

 Ausbildung durch Instruktoren der SBA, aber auch durch FI(B), 
die über aktuelle Ausbildungserfahrung und methodische Erfah-
rung oder über spezielle Kenntnisse verfügen 

Ausbildungsunterlagen Methodische Hinweise 

 Ausbildungsunterlagen der SBA 

 Eigene Unterlagen (speziell geschaffen) 

 AFM der wichtigsten Ausbildungsballone 

 Die Auswahl der Themen aus den in AMC1 BFCL.360(a)(1)(i) 
aufgeführten Bereichen erfolgt durch die SBA; das BAZL kann 
bestimmte Themen vorgeben 

 Einzelne Ausbildungsblöcke sollen grundsätzlich 45 min dau-
ern, zuzüglich einer Frage-/Diskussionsmöglichkeit von 15 min 

 
Theorie 

Lektionen 
Datum 

Unterschrift 
Instruktor 

TOTAL Lektionen min 6h 
(1 Tag) 

  

Ausbildungsinhalt gemäss AMC1 BFCL.360(a)(1)(i) 

a. neue oder aktuelle Regeln oder Vorschriften, mit Schwer-
punkt auf der Kenntnis von Teil-BFCL und operationellen 
Vorschriften;  

b. Lehren und Lernen (Teaching and Learning);  

c. Instruktionstechniken;  

d. die Rolle des Ausbilders;  

e. nationale Vorschriften (falls zutreffend);  

f. menschliche Faktoren;  

g. Flugsicherheit, Verhütung von Unfällen und Zwischenfällen;  

h. Airmanship;  

i. rechtliche Aspekte und Umsetzungsverfahren;  

j. navigatorische Fähigkeiten einschliesslich neuer oder aktuel-
ler Funknavigationshilfen  

k. wetterbezogene Themen, einschliessich Verteilung von Wet-
terinformation; und 

l. jedes zusätzliche Thema, das von der zuständigen Behörde 
vorgegeben wird.  

 

Zusätzlich Themen, die nach Auffassung der SBA sinnvoll 
sind: 

- Analyse von kürzlichen Berichten über Unfälle und 
Zwischenfälle 

- Besondere Funk- und Verfahrensfragen 

- Veränderungen in der Luftraumstruktur 

- Feedback aus abgeschlossenen Ausbildungen  
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5 Formulare 
Teil 5 REV0 / 27.12.2020 

 

Im Anhang finden sich die Formulare, die in dieser Ausbildung Anwendung finden: 
 

Ziffer Index Bezeichnung Ausgabe Revision Anpassungen 

5.1 Form 725d-01 Personalblatt mit Ausbildungsbestätigung 3 0 Redaktionelle 
Anpassungen 
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5.1 Personalblatt mit Ausbildungsbestätigung (Form 725d-01) 
5.1 REV0 / 27.12.2020 

 

Antragsteller (Auszubildender) 

 

Name  Vorname  

Geburtsdatum  Nationalität  

Geburtsort  Heimatort  

Strasse 
 Nr. 

PLZ Ort  

E-Mail  

Telefon P/G  Telefon M  

Beantragte  
Erweiterung 

n/a Unterschrift  
Antragsteller 

 

  Datum  

 
Konformitätsbestätigung durch DTO 

Die DTO bestätigt die Konformität der absolvierten Ausbildung gemäss Part-BFCL und zugleich, dass 
der Auszubildende die erforderlichen Vorbedingungen erfüllt. 

Name der DTO Swiss Ballooning Academy (Schweizerischer Ballonverband) 

DTO-Nr CH-DTO.0316 

Kursbezeichnung Auffrischungsschulung für FI(B)-Berechtigung (BFCL.360(a)(1)(i))) 

Name HT  

Ort und Datum  

Unterschrift HT  

 
Zu archivierende Unterlagen 

 
 Kopie Identitätskarte  Kopie des Form 725d-01 (Personalblatt) 

 Kopie Medizinisches Tauglichkeitszeugnis  Kopie dieses Ausbildungsprogramms 

 

Dieses TM dient zugleich als Ausbildungskontrolle gemäss AMC1 DTO.GEN.230(a)(7). 
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Swiss Ballooning Academy 
Schweizerischer Ballonverband SBAV 
Fédération Suisse d’Aérostation FSA 
c/o Aero-Club der Schweiz 
Lidostrasse 5 | CH-6006 Luzern 
welcome@swissballooningacademy.ch 
swissballooningacademy.ch 
 


